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1971 -:-10- 0 5 ANFRAGE 

der Abgeordneten' Dr. SCHl.,rIl'n·lER 

und Genossen 
an den Bundesminister für soziale Verwaltung 
betreffend nachträglicher Einka.uf von Versicherungszeiten 

Im Abs. 2 des Artikels VII der 32. Novelle zum allgemeinen 
Sozialversicherungegesetz ist geregelt, daß die Entrichtung 
von Beiträgen für den nachtrB.glichen Einkauf von VersicheruDGB­
zeiten nur für die Gesruntzahl der vollen KalondermOllate zulässig 

sei, die ohne Rücksicht auf ihre Anrechenbarkeit nicht schon 

alsVersicherungsmonate aus einer gesetzlichen Pensionsver -
sicherung gelten. 
Von den zust~ind.ige:n Pensionsversicherungsanstalten \'Iirc1 nunmehr 

. im Falle des Vorliegens von Versicherungsmonaten aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung in einem staat, mit dem 
Österreich ein Sozialversicherungsabkommen hat, das die gegen­

seitice An:rechnu:n.g von Zeiten der Pensionsversicherung vorsieht, 

auch der Einkauf dieser Versicherungsmonate verlangt .. 

Diese Rechtsansicht ist nach Meinung der unterfertigten Abge­
ordneten ungerechtfertigt, da der \-lortlaut der Besti:m.mung des 
Artikels VII Abs. 2, Ziffer '1 der 32. Novelle zum liSVG nicht 
das Vorliegenösterreichischer Versicherungs zeiten verlangt, 
sondern auf das It als - Versicherungsillonate .- Gel tenn abstellt .. 
Bei einer Befolgung der Hechtsansicht der zuständigen Pensions­
versicherungsanstalt würde es zu einer vom Gesetzgeber nicht 

~ ~ 

gewünschten Doppelversiche:r.-ung, die auch eine erhebliche Be-
lastu.ng für jene Versicherten, d.ie vom Einkauf Gebr'auch machen 
'\tlOllen, ohne entsprechende Gegenleistung darstellt, kornI:icn .. 
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Die unterfertigten Abgeord1.!(~ten stellen d:.1.hcr an den 

BlludcE.ministerfUr Doz.iale Yer\'lal tune; folgende 

Anfrage: 

" ,-

'1) Teilen Sie die von den Pensionsversicherungsanstalten ver­
tretene Rechtsansicht , daß im li'alle eines nachträglichen 

Einkaufes von VersicherurrSi3zE';itGT'_ nach .ArtiJ):01 VII der 32 .. 

:N"ovelle.des ASVG auch solche I"Ionateeingelcau.ft ... ;erden müsse!l, 

d{~ iri -einem Staat,mit dem Österreicheill die Pensionsver 

sicherungbetre:ffendes Abkommen geschlossen hat, schon als 
Versicherungszeiten gelteuo 

2) Sind Sie, v]cnn Sie die Rechts8.nsicht der- PensionBversich3runga­

träger niGhtteilen~ bereit, in. vlcJ.1!'ur~g des Allfßichtsreeh-tes 

zu veranlas;:jen, d.a.ß für Monate, die auf Grund eines Sozial -
versicherun[;sabl:om~€:ns schon a.ls Versicherungsmollate gelten, 

nicht zusätzliche Beiträge für' den Einkauf entrichtet \-lerden 

müssen? 
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